Droste-Hulshoff-Gymnasium Freiburg

Hausordnung Neufassung Mérz 2009

Grundsatz

Die Hausordnung regelt das Zusammenleben der Schulgemeinschaft und dient dem moglichst
storungsfreien Ablauf des Unterrichts und anderer Aktivitaten in der Schule. Sie soll helfen, das soziale
Miteinander zu férdern, Beschadigungen, Gefahrdungen und Unfélle zu vermeiden sowie ein umwelt-
bewusstes Verhalten zu unterstitzen.
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Zugang zur Schule, AuBengelande

Die Einfahrt zum Fahrradkeller und zur Tiefgarage darf nur vorsichtig und langsam befahren
werden. Bei gefahrlichem Belag (Schnee, Eis, nasses Laub) oder auch starkem Regen missen
Zweiradfahrer/-innen absteigen und ihr Gefahrt schieben. Die Ein- und Ausfahrten zu Fahrrad-
keller und Garage sowie die Zufahrt von der Richard-Wagner-Strae missen frei bleiben (fur
Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge, u. a.)

Fahrrader, Motorroller und andere Zweirader der Schilerinnen und Schiler dirfen nurim Fahr-
radkeller abgestellt werden. Die Tiefgarage darf von den Schulern nicht genutzt werden.
Wahrend der Unterrichtszeiten ist im Schulhaus wie auch im AuRengelande jegliche Art von
Storung zu vermeiden. Schiler/-innen wie auch Lehrer/-innen benutzen wahrend der Unter-
richtszeiten nur den Eingang durch den Fahrradkeller oder den Zugang von der Richard-
Wagner-Stralle und dirfen nicht an den Fenstern der Unterrichtsraume vorbeigehen.
Haustiere durfen aus Hygiene- und Sicherheitsgriinden nichtin die Schule mitgebracht werden.

Besucher der Schule sind grundsatzlich bei der Schulleitung anzumelden.

Unterricht
Zur ersten Stunde

Ab 7.30 Uhr kdnnen sich die Schulerinnen und Schuler in der Pausenhalle des A-Traktes und im
Raum A 011 aufhalten; ab 7.40 Uhr kbnnen der A- und der B-Trakt betreten werden.

Im A- und B-Trakt werden die Klassenraume um 7.45 Uhr von der Aufsicht geoffnet, die Fach-
raume zu Unterrichtsbeginn vom Fachlehrer. Der C-Trakt wird von den Fachlehrern gedéffnet.

Beginn des Unterrichts

Alle Schilerinnen und Schiiler begeben sich zum Stundenbeginn in ihren Klassenraum. Schile-
rinnen und Schiler, deren Unterricht nach der ersten Stunde beginnt, beschaftigen sich bis zum
Beginn ihres Unterrichts still im Auswartigenraum A 011.

Ist eine Lehrerin/ein Lehrer funf Minuten nach Stundenbeginn noch nicht erschienen, mussen
die Klassen- bzw. Kurssprecher dies dem Sekretariat bzw. der Direktion melden.

Pausen

Zu Beginn der Pausen (9.20 Uhr bzw. 11.10 Uhr) schlielen die Fachlehrer/-innen die Klassen-und
Fachraume ab. Die Beleuchtung ist auszuschalten und die Fenster sind zu schlielien.

Alle Schiler verlassen das Gebaude. Einzige Ausnahme ist die Eingangshalle im Erdgeschoss
des A-Traktes. Die Cafeteria und die Raume A 011 und A 012 gehéren nicht zum Pausen-
bereich.

Ab der 10. Klasse durfen die Schilerinnen und Schiiler das Schulgelande wahrend der grolRen
Pausen verlassen.

Fur Besprechungen stehen die Lehrer/-innen den Schilern ausschlieRlich wahrend der ersten
Pause zur Verfigung.

Mittagspause und Nachmittag

Zwischen 13 und 14 Uhr ist Mittagspause. Nur diejenigen Schulerinnen und Schiler, die am
Mittagessen in der Cafeteria und /oder an der Nachmittags- bzw. Hausaufgabenbetreuung
teilnehmen, dirfen sich im Schulgebaude aufhalten. Rucksichtsvolles und kooperatives Ver-
halten ist dabei fur alle verpflichtend.

In der Mittagspause durfen keine Schultaschen und andere Gegenstande vor den Raumen
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abgestellt werden.

Ende des Unterrichts

Am Ende des Vormittags- und auch des Nachmittagsunterrichts ist in den Klassen- und Fach-
rAumen aufzuraumen, die Fenster sind zu schlieRen, die Stiihle auf die Tische zu stellen und das
Licht ist zu I6schen. Die jeweiligen Fachlehrer und - lehrerinnen schlielen die Zimmer ab.

Vermeidung von Unfallen

Um Unfalle und Verletzungen zu vermeiden, ist jedes Verhalten zu unterlassen, mit dem man
sich selbst oder andere gefahrden kann. Insbesondere ist es deshalb verboten:

- auf den Mauerbristungen zu sitzen oder auf den Treppengelandern zu rutschen
- auf den Fenstersimsen zu sitzen, durch die Fenster zu steigen

- die Feuertreppe zu betreten

- im Schulhaus zu toben, zu rennen oder mit Gegenstanden zu werfen

- auf dem Schulhof Fahrrad zu fahren

- Schneeballe im Schulbereich zu werfen

Ballspiele sind nur auf den Pausenhdéfen erlaubt.

Sauberkeit, Umwelt

Oberster Grundsatz ist Mullvermeidung. Der trotzdem anfallende Mull muss getrennt werden!
Sauberkeit und schonende Behandlung von Inventar, Unterrichtsmitteln usw. sowie der Klassen-
und Fachraume liegen im Interesse aller. Fir die Ordnung im Klassenzimmer sind die ganze
Klasse und die Klassenordner/-innen verantwortlich. Dazu gehort, dass die Tafel vor Unterrichts-
beginn geputzt ist, dass ein Schwamm zur Verfigung steht und dass die Zimmer sauber sind.
Jede Klasse reinigt (nach Plan) im Wechsel mittwochs und freitags vor 13 Uhr das Schul- und
angrenzende Gelande.

Die Einsparung von Energie erfolgt durch sachgerechtes Liuften, SchlieBen der Fenster nach
Unterrichtsbeginn und durch sparsamen Einsatz der Beleuchtung.

Aufsichten

Vor Beginn des Vormittagsunterrichts und in den beiden Pausen fuhren die eingeteilten Lehrer
die Aufsichten gemal Plan. Fur die Mittagszeit besteht eine gesonderte Regelung fur die Auf-
sicht bzw. Bereitschaft.

Das Gebaude wird in der Regel montags bis freitags um 18.00 Uhr geschlossen.

Weitere Bestimmungen
Im Schulgebaude und auf dem gesamten Schulgelande ist das Rauchen verboten.

Das Kaugummikauen ist im Unterricht grundsatzlich verboten. Essen und Trinken sind in der Re-
gel nicht erlaubt.

Die Benutzung von Mobiltelefonen, CD- bzw. MP3-Spielern und ahnlichen Geraten istim Schul-
haus untersagt. Diese Gerate mussen vor Betreten des Gebaudes abgeschaltet werden; Kopf-
bzw. Ohrhérer missen abgenommen werden.

Foto- oder Filmkameras sowie andere Aufnahme- oder Datenlbertragungsgerate sind auf dem
Schulgelande nur mit Genehmigung der Schulleitung zulassig.

Raum A 209 ist fur die Kursstufe als PC-Arbeitsraum bestimmt. Schiiler/-innen der unteren Klassen
dirfen in Ausnahmeféallen mit dem entsprechenden Berechtigungsstempel im Schilerausweis
im Auftrag einer Lehrerin/eines Lehrers an den Computern in diesem Raum arbeiten (In den
Pausen ist der Zugang zu Raum A 209 nicht moglich).

Die Fluchtwege in allen Raumen und der Zugang zu den Zwischentiren missen immer frei ge-
halten werden.

Fur die Benutzung der Computer, des Internets und der Schulerblicherei gelten eigene Be-
stimmungen.

Beschlossen am 20.3.2009 durch die GLK und bestatigt durch die Schulkonferenz vom 29.6.2009.



	Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg

